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§ 9 BaSAG Inhalt des
Sanierungsplans

 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2024

1. (1)Der Sanierungsplan hat geeignete Bedingungen und Verfahren zu enthalten, damit Sanierungsmaßnahmen

rechtzeitig durchgeführt werden können und ein breites Spektrum an Sanierungsoptionen zur Verfügung steht.

2. (2)Der Sanierungsplan hat verschiedene Szenarien erheblicher makroökonomischer und finanzieller Belastung

mit Bezug auf die spezifischen Bedingungen des Instituts zu berücksichtigen. Dies umfasst systemweite

Ereignisse und auf bestimmte juristische Personen oder auf Gruppen beschränkte Belastungsszenarien.

3. (3)Der Sanierungsplan hat sich auch auf Maßnahmen zu erstrecken, die das Institut treffen könnte, wenn die

Voraussetzungen für ein frühzeitiges Eingreifen gemäß § 44 erfüllt sind.

4. (4)Unbeschadet der Bestimmungen des ersten Abschnitts hat der Sanierungsplan insbesondere die

Informationen der Anlage zu § 9 zu enthalten. Die FMA kann dem Institut die Aufnahme von zusätzlichen

Informationen auftragen. Darüber hinaus kann die FMA dem Institut auftragen, detaillierte Aufzeichnungen über

Finanzkontrakte, bei denen das Institut Vertragspartei ist, zu führen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/9
file:///

	§ 9 BaSAG Inhalt des Sanierungsplans
	BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz


